
Rechtsprechung
Urteil des Bundesfinanzhofs ber Umsatzsteuer

erläutert DO  > Bernroard Hegemann Köln

NDERE KÖRPER.  AFTEN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS NN DES
19, AB  N 1951 ÖNNEN AUCH KATH NACHABAVY-

RISCHEM SEIN. EILIN SOLCHER DEN, DESSEN
ATZUNGSMÄSSIGEN ZWECKEN DIE ERTEILUNG VO  > UNTERRICHT!
HÖRT, AUS SEINEN MIT:  RN LEHRER STA  HEN
DER GEMEINDLICHEN CH  GER, SE
ÖFFENTLICHER 3E WAÄALT. UN:;  BAR EMEI  ZIGEN ZWECKEN
ONNEN AUCH LEISTUNGEN ANN DIENEN, WENN SIE
EMPFÄNGE BEWIRKT WERDEN, DE  — SE AUSS  LIESSILICH
GEMEINNÜTZIG: DER WOHLTÄTIGE WECKE VERFOLGT. USTIG 1951 Z
ARB  N 9 1 1951 S  &5 19,43
Dieser Tenor 1sStT dem E, rteil 1M Bundessteuerbla 1971 veröffentlicht worden.

Rechtskräftiges rteil des Bundesfinanzhof{is München VOIN Juli 1971

Dieser orbescheid WITF.| da die Prozeßbeteiligien keine MUN:! Verhand-
Jung beantiragt aben, als Urteil.)

1/68
In dem Re  tsstreit

der Kongregation iın S, Klägerin un! Revisionsklägerin,
gegen

das Fınanzamt Sp:; Beklagien und Revisionsbeklagten,
e e gen Umsatzsteuer 1961, 1962 hat der ena des undesfinanzho{fs iın der Sit-

ZUNg VO) Jul1 1971 folgenden orbeschelild erlassen:
Auf die Revıision der äger1in wird das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-
alz I1 131/64 un IL 132/64 VO. Oktober 1967 aufgehoben, SOweit die

abgewiesen wurde.
In diesem mfang WwIrd die Sache das Finanzgericht Rheinland-Pfa
rückverwlesen.
Diesem wird die Ents  e1idung über die osten des Revisionsverfahrens über-
tragen.

Dieser Vorbescheid WITL. als Tteil, WEnl nicht einer der Beteiligten binnen eines
onats nach Zustellung MUN! Verhandlung beantragtSaa — Sa e e n GRUNDE

Die agerın un: Revisionsklägerin (Steuerpflichtige) ist 1ne Schwesternkongre-
gation. Das Kloster ın Sp. wurde urch eskrip des ÖNnNI1gs VO:  @} Bayern VO

Dezember 1826 wiederhergestellt, nachdem 1mM Zuge der Sakularisation auf-
gelöst worden Wa  —

Der eklagte un! Revisionsbeklagte (Finanzamt — ZOg die Steuerpflichtige
mi1t escheiden VO September 1964 ZUL Umsatzsteuer ın Hohe VOomn 353
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(Veranlagungszeitraum en der Gestellung VOINl Schwestern ın folgenden
Fällen heran‘

ZUT Erteilung des Volksschulunterrichtfs 1n den Volksschulen StT. und
ST ın SD.,

ZU  r Führung des dem Bischö6{li:  en gehörenden Studentenheims ST
und des Schullandheims ST. 1ın ID

fur Bürodienst 1mM Bis  OL1ll!  en Ordinarlaft,
fUür Domsakristeidienst, Organistendienst, Stolgebühren

Das beurteilt die Schwesterngestellung iın en Fällen als sonstige Leistung
(Werkleistung) 1M Sinne des Nr des Umsatzsteuergesetzes (USiIiG) 1951

Die Sprungberufung (Sprungklage) teilweise Erfiolg Das Finanzgericht FG)
ermäßigte d1ie festgesetiztien Beiräage auf (Veranlagungszelitraum
Die Ermäßigung ezog sich alt die ntgelte, die die Steuerpflichtige AUS der 4: E
igkeit nach vereinnahmte. Diese Leistungen das 1mM AauTie des
finanzgerichtli:  en Verfahrens nıcht mehr TÜr msatzsteuerpfli  ilg gehalten
Das begründete die lageabweisung amıft, daß nach der Rechisprechung des
undesfinanzhofs AA Ohnsteuerrecht vgl Urteil VI VO: JJ Maı
1962, ammlung der Entscheidungen des undesNMinanzhofs 75 162 RE  H
A, 11002 {I11 1962, 310) eın Arbeitsverirag dann nicht vorliege, WEeNnln der
rden, w1e 1M Streitfalle, selbst bestimme, we Ordensmitglieder die Leistungen
erbringen ollten. Daraus ergebe sich, daß die Steuerpflichtige als Unternehmerin
un die chwesterngestellung als umsatzsteuerrechtlicher Leistungsaustausch
beurteilen selen. Mit der Gestellung VO:  5 chwestern etatıge sich die Steuerpflich-
tige als Unternehmerin 1mM Sinn des IN ADbs USiIiG 1951

Selbst WenNnn die Steuerpflichtige 1nNe Körperschaft des offentlı  en wäre,
konnten dennoch ihre Leistungen nıcht als usübung Ooffentl!:  er Gewalt (&

Abs StiG un S als nıcht steuerbar angesehen werden. Denn bel
der Erteilung VO  5 Volksschulunterri nde der umsatzsteuerr'!  tlıch maßgebliche
Leistungsaustausch zwıschen Schüler un! „Schulunternehmer“ STa Der „Schul-
unternehmer“, der die eistung durch seine Lehrkräfte erbringe, SEe]1 bel jeder OI-
fentlichen Volksschule ın Rheinland-Pfalz das and Der Leistungsaustausch nde
demnach nıcht zwischen der Steuerpflichtigen und den chu.  indern, sondern ZW1-
schen der Steuerpflichtigen und dem anı durch C1e Gestellung der chwestern
STa
Bel der Gestellung der Schwestérn fur Studentenheim un Schullandheim komme
USUDUuUnNn. Offentli:  er Gewalt überhaupt nicht ın Betracht.
Der Bürodienst 1m Ordinariat koöonnte NUur, WenNnn mMan ihn als usübung Offent-
er Gewalt eira  E: unter dem Gesichtspunk' der Amitshilfe nıcht steuerbar
se1in. Die ständige Beschäftigung VO  S Burokrä{ften einer Offentlich-rechtlichen KOr-
pers bel einer anderen fur deren ufgaben könne ber nicht mehr als Amits-

gelten.
Das hat die Umsatze der Steuerpflichtigen auch nıcht als steuerifrel beurteilt,
weder nach L/ Nr. USIiG 1951 noch nach Nr. UStG 1951 Die Steuer-
p  1  ige sel War itglie des Caritasverbandes, eines anerkannten erbandes
der freien Wohlfahrtspflege 1mM Sinne des Nr STG 1951° S1e diene jedoch
als chulorden nach ihrer Satzung icht der freien Wohlfahrtspfiege. Die Leistun-
gen das Bistum un! den Bischo({li:  en selen nicht Wohlfahrtspflege
1m Sınne des L Abs der Gemeinnützigkeitsverordnung (GemV), weil die atıg-
keit des Erwerbs gen ausgeu werde.

302



Mit der Revision beantragt die Steuerpflichtige, die Vorents  eidung 1M ange-
enen mfang aufzuheben un: S1e VO:  D der Umsatizsteuer 1n der VO.

festgestellten Hohe freizustellen ZUr Begründung ma S1e VOL

Sie SE@e1 se1t inrer Gündung ın en Re:  sbereichen un \VAO)  - en ehnorden STEeis
als Körperschafit des offentl!:  en behandelt worden. Sie verweist 1iNsSowe1lt
auf das staatskirchenrechtliche chrıfttum und die Praxıs des ayerischen Staats-
ministeriums E Unterricht un ultus, Cdas 1n mehreren Entschließungen die
untier der Herrschaft der bayerischen Verfassung VO  - 18138 errichteten Kloster
als öffentlich-rechtlich! Körperschaften behandelt habe. 1r Körperschaf-
tien des Offentlı  en en nicht 11LUTr 1ne hoheitliche Tätigkeit 1ın Erfüllung
inrer eigenständigen ufgaben AUs, sondern auch dann, WenNnn S1e ihnen überira-
DeNe staatliche ufgaben äausführten. Habe der a ın früheren Z.e1ten einen
chulorden als Körpers  aft des Offentli  en qualifizlert, dann ub dieser
rden, obgleich Cas Schulwesen Sache des Staates sel, ın seliner schulischen Täa-
tigkeit ıne OÖffentliche Au{fgabe AdUs, die einer hoheitli  en Tätigkeit 1mM Sinne
des ADbDs. SIG 1951 entspreche
Bel der Gestellung VO  - chwestern anderen ufgaben handele d1e Steuer-
pflichtige ebenfalls alsa Körpers:  aft des öffentlı  en Die 9
lgkeit jege ZU. größeren eil 11 Erziehungsbereich Die Erteilung VO  - Schul-
unterricht un die hauswirtschaftliche Mitarbeit ın einem Landschulheim diene
ın gleicher Weilse der Erziehungsfunktion.
Die Revı1ision A0 Aufhebung der Vorents  eidung.

Schwesterngestellung ZUTLC Erteilung VO.:  5 Volksschulunterr !:
Die Umsatzsteuerpflicht ang ın diesem davon ab, ob die Steuerpfili  tige
1nNne Offentlich-rechtlich Körpers  aft ist und ob S1e die chwestern ın usübung
einer 1nr vorbehaltenen und eigentümlı.  en Taäatigkeit geste. Der ena beJjaht
dies.

Umsaätze lösen 1Ur dann die Steuerpfli  t dUS, wenn sS1e 1M Rahmen einer g-.
werblichen Tätigkeit durch einen Unternehmer ausgeführt werden. Die Aus-
übung offentl!:  er Gewalt ist keine gewerbliche der berufliche Tatigkeit ($
Abs StiG Die usübung Offentlı  er Gewalt WIrd 1ın Abs der
Durchführungsbestimmungen AL Umsatzsteuergesetz UStDB) 1951 als Erfüllung
Offentlich-rechtlicher ufgaben durch Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindever-
ände, weckverbände un:! „andere Körperschaften des offentlı  en echts“ g-.
kennzei  net.
Die rage, ob ıne KOörpers  aft des offentli  en 1m Sinne der euerge-
sefize vorliegt, hat der Reichsfinanzhof zuletzt in entschieden, dalß da-
für allein das Offentliche echt des Reiches maßgeben: sSe]1 Urteıil VI VO.
2 Marz 1941, Sammlung der Entscheidungen des eichsfinanzhofs 50 182

RFH DU, 1632 1941, S Der Oberste Finanzger l  tshof hat
Jedo diese Rechtsprechung nicht übernommen. F hat vielmehr ıne Offentlich-
re! KOrpers  aft 1mM Sinne des Körpers:  aftsteuergesetzes (KStG) auch
dann angenommMen, wenn die Körpers  aft ihre Eigenschafit als Offentlich-recht-
liıche Körpers  aft AaUuS dem Offentlı  en echt elines Landes herleitet (OFH-
Urteil 1/46 VO Februar 1946, Steuerrechtsprechung 1n Karteiform
StiRK KOörperschaftsteuergesetz, L, Rechtsspruch Diese Auffassung 1sSt auch
für das StG als zutreffend anerkannt worden (vgl. F’H-Urteıil 1/46 VO

eptember 1947, Steuer un! Wirtschafit 1947 Nr. 39 StTuUu W 19477 Nr. 39
StiRK, Umsatzsteuergesetz, Abs Rechtsspruch . Amtsblatt des ayerischen
Staatsministeriums der Fiınanzen 1947 150 BayFMB]l 1947, 150 — ) Der -
kennende ena geht gleichfalls davon AdUus, daß als oifentlich-rechtli Orper-
scbaften Sinne des N ADbs StiG 1951 SO. Körperschaften anzusehen
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SIiNd, die diese Eigenschaft entweder nach Bundes- der Landesrecht erhalten ha-
ben, sSe1 unmı!  elibar HD Gesetzes der 1mM Wege der Verleihung durch Staat-
en Hoheitsakt der nach Landesverwaltungsübung.

Die Steuerpflichtig ist keine Körpers  aft des offent]li  en Rechts aufgrun
des Reıichsrechts IS MU. er geprufit werden, OD S1e 1ne SO. nach Landes-
recht ISt. 6 dieser Prufung ist. der ena befugt. S1e WwAäare dem ena dann VeLr-
sagt, WenNnn das 1ne Entscheidung über estehen un! Inhalt VO  5 landesrecht-
en (zesetizen getiroffen Eine SO. Ents  eidung wäre für den enat,
Wenn I1  5 insoweit 562 der ivilprozeßordnung TLr das Revı1ıslonsver-
fahren VOT dem BEH ema. 155 der Finanzgerichtsordnung anwendet,
Ww1e ıne tatsachliche Feststellung bindend.
Das hat ber die Trage, ob die Steuerpflichtige 1ne Körpers  aft des Offent-
en nach Landesrecht 1ST, nicht gepruft. Es hat die Schwesterngestel-
lung auch unter der nnahme einer offentlich-rechtlichen KOrpers  ait qals
icht hoheitliche Tatıgkeit beurteilt. Der ena braucht n der Feststellung,
ob die Steuerpflichtige 1nNe KOrpers  aft des offentli:  en 1st, uch nıcht

das zurückzuverweisen. Selbst WEeNn INa  5 iNsoweit 365 Abs ZPO ın
Verbindung mıit 155 FG  S ım Nnanzgerichtlichen Verfahren für anwendbar hält

1M verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist dies bestritten Urteıl des Bundes-
verwaltungsgerichts BVerwG 128 und VO ugust 1964,
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 204, 211 BVerGE 1 9
201, 211 —} zwingt diese Vorschrift nach iıhrem ortilau jedenfalls nıcht Z}

einer Zurückverweisung. Der BFE  H hat iın staändiger Rechftsprechung nicht rev1ıs1ibles
Recht, SOWwelt sich £1 Vorfiragen fUüur die nwendung VO.  5 bundesrecht-
en Steuerre!  ssäftzen gehandelt hat, nachgeprüf vgl Urteile VO

MAärz 1951, BFE  H 5 9 311, 11L 195L, 120 111 107/63 VO. Dpr1 1966,
BEH 86, 215, un zuletzt 157/67 VO: Februar 1970, BFH 99, 4 9 11
1970, 519)
Der BFE  ar befindet sich el ın Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des
Bundesgerichtsho{fs BG PGH-Urteil VO. 23 Oktober 1963, ntischeidun-
gen des Bundesgerichtshof{fs ın ivilsachen 197 GH7Z 4 9 197 — |
und des BVerwG Urteıil 128 und VO.: ugust 1964,
Eine Nachprüfung ist dem ena auch möglich, weil 1ın der Vorentscheidung auf
die be]l den Prozeßakten efindlichen maßge  ichen landesrechtlichen orgänge
verwiesen ist.

Das Kloster der Steuerpflichtigen ist als Körperschaft des öffentlichen
nach ayerischem Landesrecht wleder err]: worden, nachdem 1m Zuge der
Säkularisation aufgelöst worden Wa  H Nach den Weststellungen des beruht d1ie
Wiedererrichtung auf dem eskr1p des Önigs VO  5 Bayern VO Dezember 1826
Die maßgebliche Rechtsgrundlage Sr bildete das sogenannte Religionsedik'
(2 Beilage ZUT Verfassung VO 26 Maı 1818, Gesetzbla: 18318 150 R Nach
S  S Buchst..6, F des Religionsedikts edurite die rrichtung VO  > gelstlichen
esellschaften, WOZU auch die Klöster zählten, der landesherrlichen Genehmi-
gung sogenannte klosteraufsichtliche Genehmigung Aus dem vorliegenden Do-
kument VO W Dezember 18206, das den Inhalt des königlichen Reskripts VO

Dezember 1826 wiedergibt, ist allerdings nıicht ersehen, daß dem Kloster der
Steuerpflichtigen seinerzeit ausdrückli die juristische Personlichkeit verliehen
worden 1S%.
Im staatskirchenrechtlichen Schrifttum wird jedo übereinstimmend die uffas-
SuUung vertreten, daß den auigrun des Religionsedikts zugelassenen Ostern ]Jur1-
stische Persönlichkeit zukommt Z den OSsStfern mit Juristis  er Persönlichkei
werden übereinstimmend auch die Dominikanerinnen gezählt vgl. Seydel, raß-
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INann, Piloty, ayerisches Staatsrecht, 523 Fußnote 103) Die zugelasse-
NCNn Klöster werden auifgrun' der staatlıchen Zulassung un' der Organisationsge-
nehmigung 1DSO jure Juristische Personen des Offentlı  en echts (Hanstein,
Ordensrech(t, 312; Girisch-Lellmuth-Pachelbel, Handworterbuch des Bayer1-
schen Staatskirchenrechts, Aufl., WOr Geistliche esellschafien, HA D
1ne E1igenscha{ift, die S1Ee auch schon VOTLT der Säkularisation hatten Slepen, Ver-
mögensrech der klösterlichen erbände, 262)
Diese Au{ffassung STEe 1M Einklang m1t der Verwalfungspraxis. In den VO.  b der
Steuerp{flichtigen vorgelegtien reiben des ayerischen Staatsministeriums TUr
Unterricht un ultus VO. November 1924, Februar 1931 un! November
1959 wird eweills beställgt, daß die Steuerpflichtige die Eigenschaft einer KOr-
pers:  a des Offentlı  en besitzt. In dem uletzt genanntien Teiben wird
CQ1iese Au{ffassung auch rechtlich begründet. Der ena rag unter diesen mstan-
den keine edenken anzunehmen, daß die Steuerpflichtige m11 der Genehmi1gung
ihrer Errichtung Körperscha{it des Oöffent!]i:  en geworden 1S%.

Die VO. erhobenen Einwendungen kann der ena nıcht teilen. Der Um-
Stan daß dem enediktinerorden bel selner Zulassung als 1ne mit en Rechten
Offentli  er „Corporationen“ begabte kirchliche Genossenschaf anerkannt worden
1ST, chließt nıcht AauUSs, daß die Steuerpflichtige aufgrun:' der sogenannten rga-
nıisationstheorie die Fähigkeit einer öffentlich-rechtli  en Körperscha{it erlangt
Hat. Soweit 1mM übrigen der ayerische Oon1 äandere Kloöster oder Institute qals
‚reli1g1öse Genossenschafit der als „Klostergenossenschaft“ anerkannt und iıhnen
„Rechtsfähigkeit“” verliehen a  e omm amı nicht ZU. usdruck, dal diese
UL privatrechtliche juristische Personen geworden Sse]len.

Dem ist einzuräumen, daß die Treiben des ayeriıschen Staatsministeriums
Iür Unterricht un!' ultus keine erbin!  keit besitzen. S1e können jedo: als
Kechtsauffassung des maßge  ichen Ressoriministeriums nıcht völlig beiseite g_
schoben werden.

Die Steuerpflichtige hat ihre Eigenscha qls Körpers  aft des Offentli  en
beibehalten Die Rechtsgrundlage ÜT kann allerdings nicht ın Art. 1A7

Abs Satz der Weimarer Verfassung gesehen werden. ana: bleiben die Re-
ligionsgesellschaften Körperschaften des Offentl:ı  en S, SsSoweit S1Ee So. bis-
her Denn die en und ordensähnlichen Kongregationen der katholi-
schen iırche sind iıcht Religionsgesellschaften 1mM Sinne des Art. 137 der Wel-

Verfassung S1e gehören vielmehr den relig1ösen esellschaften 1m Sinne
des Art. 124 Abs Satz der Weilımarer Verfassung (Anschütz, Die Verfassung
des euts:  en en  S, Aufl.,., 634) Diesen ber wIird der Fortbestand inhrer

durch die Verfassung nicht garantlert. Ihre blieben iıhnen jedo:
durch Art. Abs des ayerischen Konkordats VO Marz 1924 (Bayeris  es
Gesetz- un Verordnungsblatt 1925 53 BayG VBl 1925.; —-) und durch
Art des Reichskonkordats VO. Julı 1933 (Reichsgesetzblatt II 679

GBI Jal 679 -—) gewahrt. Das Reichskonkordat g1lt fort Urteıil des Bundes-
verfassungsgerichts BVeriG BVvG 1/55 VO. Maärz 1957 Enitscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts 309 BVerGE 6! 309 — und amı auch
Art. dieses Konkordats, der dem ayerischen Konkordat den Vorrang VOT dem
Reichskonkordat einräumt. Die Steuerpflichtige ist somit nach geltendem echt
Körperschaft des Offentli  en

Besitzt die Steuerpflichtige nach geltendem echt die Eigenschaft einer Orper-
des Offentli  en S, muß S1Ee als SO auch grundsätzli IUr das

Umsatzsteuerrecht $ Abs anerkannt werden. Denn ın
Abs 1951 ist, chlechthin VO.:  5 „anderen Körperschaften des Offentli  en
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Rechts“ die ede 1 kann ın diesem Zusammenhang nıcht VO: Bedeutfung
sein, daß die Steuerpf{flichtige nicht 1Ne Körpers  aft des Offentlı  en 1mM
eigentlı  en Sinne 1ST, eine juristische Person, d1ie dem aa organscha  ich

1M styatsrech:  iıchen Sinn eingegliedert 1st und hiınsichtlich ihres irkungs-
kreises qa ls selbstandiıger el des Staatsganzen erscheint vgl Anschütz, a.a.Q.,
644) Eis verhalt sich mi1t der Steuerpflichtigen ebenso WI1Ie mT den irchen, die,
obwohl ihnen der Statfus 1ner Offentlich-rechtlichen KOrpers:!  aft verfassungs-
rechtlich zuerkannt ist vgl Art. 140 des Grundgesetzes füur C1e Bundesrepublik
Deutschland 1ın Verbindung mit Art. E Abs der Weimarer Verifas-
SUN; den anderen Oöffentlich-rechtlichen Körperscha{iten, die ın den SS e1InNn-
gegliederte organische erbande sind, nıcht gleichgestellt 1nd vgl B VeriG-Be-
chlüsse BvVvER 7392/64 VO)] Februar 19069, RBVeriGE 18, 30J9, un BvYvR 744/67
VOIN S Marz L, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 1971 303 HFR
1971, 303—) Auf diesen Unterschied oMmMM Der 1U verfassungs- und STAagtfs-
rechtlich F das Gebiet der Umsatzsteuer 1aßt der weitgefaßte ortilau des

Abs Saiz 1951 „und andere KOrperschaften des Offentliıchen
echts“ keine Einschränkun. ın dem Siıinne Z dalß daruntfier H Körperschaf-
ten 1m eigentlı  en, materılıellen Sinne verstehen sSe]en. Dem OMa der
Vorschri{it genuüugt jedenfalls auch e1in Gebilde, dem der STatius einer Körpers  aft
des Oöffentlı  en zuerkannt 1St,; ben dem sich iıne KOrpers!  aIt des
Offentli  en iM weiliteren nNs  ÜtZ, a.a.Q., 645), chnischen Sinn hnhan-
delt (Forsthoi{ifT, Lehrbuch des Verwaltungsre  S, Aufl., Allgemeiner Teil, 24
Jl Fußnote Diese Au{ffassung W1derspr1! nıicht dem Yteil des Senats

VO. 28 MEaAT 1971 BEH O, 318, IM 1971, ZOM) wonach n DG das
Umsatzsteuerrecht eın enNgerer Begriif der usubun Offentlı  er (zewalt als
füur das allgemeıine Verwaltungsrecht. Diese Ausführungen bezliehen sich edigl1i
darauft, daß nach dem Umsatzsteuerrecht 1Ur Körperschaften des Ooffentlichen
S, N1C| Der auch beliıehene nternehmen des prıvaten Oöffentliche
Gewalt ausüben können.

Die Steuerpflichtige erfüllt auch bel Gestellung der Schwestitern ZAUT Volksschul-
dienst öffentlich-rechtliche ufgaben, S1Ee ubt insoweit Offentliche Gewalt AaUS

Nach der Rechtsprechung des RFH un! des BE  EB ist 1Ne ErfIiüullung VO  5 Hoheits-
auigaben bei einer Tätigkeit anzunehmen, die der KOrperschaft des Oöffentlichen
Rechts eigentümlich un ihr WenNnn auch nicht ausschließlich, do  R ın erheb-
em mfang RFH-Urteil 12/41 VO. 1L Juli 1941, RE  H DO, 202 1941,
ö47/) der 1mM Regelfall FH-Urteıil 1/46 VO: ptember 1947, V G1(®)
vVvorbehalten 1St. Eine Offentlich-rechtliche Tätigkeit leg dagegen nicht VOL, wenn

sich ıne eın prıvatwirtschaffliche Tatigkeit handelt, die auch VO  - Privat-
unternehmern ausgeü wird der ausgeuü werden kann FH-Entscheidung

120/59 VO. DrL. 1961, BE.  H 7 9 8 9 E181 1961, 298)
Die eilung VO:  m} Volksschulunterricht ist eine hoheitliche Aufgabe, ist uSsubun
Offentlicher Gewalt, w1e das zutireffend ausgeführt hat Nach dem Okumen‘'
VO. 11l Dezember 1826, das das KOni1gliche eskrip üuber die Wiedererrichtung
des OSiers der Steuerpiflichtigen wiedergibt, soll mi1t dem Kloster 1N.e Offent-
lıche katholische adchenschule un e1in Pensionat der Erziehungsinstitut TÜr
ädchen katholischer eligion verbunden SeIN. Der Unterricht SOLL, w1e sıch aus
diesem Okumen weiter erg1bt, sowochl 1ın der ule als auch 1mM Pensionat
küunftig VO  } den Mitgliedern dieses OSTIers erteilt werden.
amı ist der Steuerpflichtigen bei Wiedererrichtung inres OSTIeEers die Erteilung
VO.  5 Volksschulunterricht auferlegt worden. Mit der Grestellung VO.  5 Schwestern
ZU  — Ertellung VO  - Volksschulunterricht hält sıch Qe Steuerpflichtige 1mM Rahmen
des iıhr urspünglich erteilten uffrags.
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Der Au{ffassung, daß die Steuerpflichtige als öffentlich-rechtliche Körperschaft
mi1t der Gestellung VO. chwestern 2A0  F Erteilung VO  5 Volksschulunterri ine
1Nr vorbehaltene un eigentümlich: Au{fgabe erfüllt, STE| auch nıcht entgegen,
daß nach dem Landesrecht VO  5 Rheinland-Pfalz Offentliche Schulen SO Schu-
len Sind, diıe VO. and der den Gebietskörperschaften eingerichtet und era
werden, w1e das ausgeführt hat Denn die Trage, WeTr 1ne ule einzurichten
und Lıragen haft, berührt die der Steuerpf{lichtigen ın der Gründungsurkunde
übertragene un S 1Nr vorbehaltene un eigentümliche Au{fgabe nicht, e
ihre chwestern den Unterricht ertejlen Jassen, auch WeNnNn dies ın Form der
Schwesterngestellung ges  Te Es ist ın diesem Zusammenhang auch hne Be-
Jang, daß das and den Unterrichtsbetrieb den Oöffentl!ı:  en Volksschulen
durch Aufstellung VO  5 Unterrichits- und ehrplänen maßgeblich gestaltet Die
Schwesterngestellung selbst bleibt, wWwI1e dargeste 1ine hoheitliche Au{fgabe, auch
WenNll der Unterricht urch Lehrpläne STO: gebunden 1ST.

Die Gestellung VO.  - chwestern Z Erteilung VO.  5 Volksschulunterr!: ın den
VOIN aa befriebenen un unterhaltenen Volkss  ulen kann deshalb nicht als
gewerbliche und erufliche Tätigkeit 1m Sinne der Rechtsprechung des Senats
angesehen werden, w1e das meint. Mit der Gestellung der chwestern un«
der Erteilung des Volksschulunterrichts durch S1Ee eTtatl: sich die Steuerpflichtige
ın der ihr 1n der Satzung aufierlegtiten Welse.

Bel der Erteilung VO|  5 Volkschulunterri durch die Mitglieder der Steuer-
pflichtigen handelt sich nicht NUL, Ww1e das me1nt, einen apostolischen
Auftrag. AT sind nach den Konstitutionen des OSTfers der Unterricht und die
Erziehung ittel ZULI Förderung des e1ls der Seelen AT diesen innerklösterlichen
weck oMmM' ber nicht IsST C 1e Tätigkeit der Steuerpflichtigen uSubun
öffentli  er Gewalt 1mM umsatzsteuerechtlichen Sinn, 1ST hne edeuung, o:D diese
Täatigkeit 1n USUDUN: eiINes apostolischen uIitrags der eines sonstigen OLLVS
ges  1e.
Der ena kann 1insoweıt nicht d1ie Au{ffa  sung des Urteıils des REH VI
VO. MAarz 1941 (RStTBI 1941, 37) tellen, daß die außere Betätigung eines rdens
dem eıgentlı  en Ordenszweck, nämlich der Erlangung der klösterlichen O1l-
ommenheit, diene. Bel dieser Au{ffassung WIrd iıcht beachtet, dalß die außere
Betätigung der en dann, WEl S1e nach Umsatzsteuerrecht usubung Offent-
er ewalt 1ST, eine e) bleibt, gleichgültig Aaus welchem Grunde dies He
schieht.
Die Vorenischeidung hat d1iese echtslage verkannt. S1e War er aufzuheben

Die Vorents  eidung War auch noch bezüglich der Schwesterngestellung für das
Studentenheim ST und das Schullandheim ST. auizuheben
Nach den Feststellungen des 1ST der Bischofliche igentümer des Studen-
enheims un des Schullandheims Im Studentenheim führen sechs chwestern den
ausha Das chullandheim wIird VO  5 drel Schwestern geleite Das Nat ferner
festgestellt, daß die Steuerpflichtige itglie' des Caritasverbandes ist.
Das hat gepruft, ob die Leistungen der Steuerpflichtigen nach Nr SIiG
1951 umsatzsteuerfel S1INd. Es hat jedo| die teuerbefreiung AdUus dem Grunde VeILI-

sagt, weil Cie Steuerpflichtige mi1%t ihren Leistungen den Bis  OIl  en
nicht, w1e 43 Abs 1951 voraussetzt, der freien Wohlfahrtspflege
Jlen' Das ıST el unter eruIiun auf das Wren des BFE  H 90/53 VO.
26 Julı 1956 (BEFH 03, 169, I 1956, 261) VO.  e dem Begri{ff der frelen Wohl-
fahrtspflege des N Abs em V aus  ge.

Bel dieser Au{ffassung hat das aber nicht berücksichtigt, daß der Begri1{f der
Wohlfahrtspflege nach Abs Satz em V sich auf das gesundheitliche, Sitt-
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liche, erzieherische oder wirtschaftliche Wohl erstreckt un orbeuge oder Abhilfe
bezweckt. Die Wohlfahrtspflege umfaßt demnach die Kranken-, Wirtschai{its- un:
Erziehungsfürsorge vgl NOPD, Die umsatzsteuerliche Behandlung der Wohl-
fahrtsverbände un Krankenhäuser, Deutsche teuer-Zeitung 1952 163)
Na:  g} der Saftzung der Steuerpf{flichtigen, die f{ür die nNniıer ın ra stehenden Ver-
anlagungszeiträume gultig 1St, verfolg Qas Kloster ın Speyer gemeinnützige un
mildtätige ‚WE  S, unı ‚.War insbesondere durch Führung un Unterhalfung VO:  5
Einrichtungen Z 10  F unterrichtlichen, erzieherischen un! pflegerischen Beireuung
der weliblichen Jugend VO.  - Ü  G DI1is 20 Jahren Nach der Satzung des A0 Ongrega-
10N der Steuerpflichtigen ehörenden Mariıenheims in Speyer diese Anstalt
außer den Einrichtungen für Erziehung un Unterricht 1n Altersheim TUr Hrauen
un Männer.
Äus der dem 1M Rahmen dieses Verfahrens vorgelegten ufstellung über CQ1ie
erzielten Umsaätze 1st ersichtlich, daß die Steuerpflichtige auch Umsatize AaUS ambu-—-
lanter Krankenpflege, Aaus einem Kindergarfien un: einer Kıiınderheilanstal un
A US Beireuung VO  5 Caritasferienkindern erzielt hat. Alle diese Tätigkeiten EL -
füllen den Begri{ff der Wohlfahrispflege 1mMm dargelegten Sinne.
Es Laßt sich deshalb die Au{ffassung des 1M Hinblick auf den dem finanzge-
richtlichen Trteil zugrunde liegenden der en icht halten, daß die STeU-
erpflichtige keine freie Wohlfahrtspflege ausuüube.

eirel die Steuerpflichtige nach der Satzung un äauch tatsachlıch freie Wohl-
fahrtspflege, ind ihre Leistungen nach Nr. UStIG 1951 umsatzsteuer{frel,
WE S1e ausschließlich un unmı1ıttelbar gemeinnützigen, m1.  ätigen der kirch-
en Zwecken dienen. el mMuUssen die Leistungen dem Personenkreis, dessen
Beireuung eın Unternehmen nach der Saftzung, un der sonstigen erfas-
Sung jent, unmı1ıttelbar zugute kommen (S 43 Abs NT eispilel-
aft wird 1m 43 Abs Nr. Sa1z 1951 die Unmittelbarkelı verneint,
wenn Erziehungsanstalten für Dritte entgeltlich waschen un nähen der and-
wer. Erzeugnisse Dritte verkaufen.
Das Erfordernis der Unmittelbarkei War auch bel der Umsatzsteuerbefreiung,
der „ausschließlich gemeinnützigen und WOo.  ätigen Unternehmen“ nach TrTüuüherem
echt (vgl Nr. UStIG 1926 1n Verbindung mit MN 34 Abs VO.  S
Bedeutung. Der Begriff Unmittelbarkei wurde E1 nicht dem ngen Sinne
verstanden, daß LT“ das Unternehmen gemeinnützig sein konnte, das rechtlich der
Allgemeinheli als Leistender gegenübertrat. Fıs MU. NUur bel der Taäatigkeit der
utzen der Allgemeinheıit un icht auch der einer Einzelgruppe herauskommen.
Es genügte, daß begünstigte Leistungen ihre gemeinnützigen Ooder WOo  atıgen
We mittelbar ın der Weise erreichten, daß S1Ee einen mpfäanger bewirkt
wurden, der seinerseits ausschlie  iıch gemeinnützige der wohltätige WEel VeI-
folgte SO WwWUurde die Befireiung einer Proviınzlalwerkstätte zuerkannt für Aus-
führungen VO.:  5 Reparaturen), die ausschließlich fur gemeinnützige Anstalten Heıil-
un! Pfiegeanstalten arbeitete (RFH-Bes  uß VO Februar 1921
RFH I, 79; POopDITZ; Umsatzsteuergesetz, Aufl 623, 624)
In NÄ|  er Weise egtie auch die erwaltung den Begriff der Unmittelbarkei
jedenfalls bei der Gestellung VO  5 chwestern Aaus, In dem Rundschreiben des Di1i-
rektors der Verwalfung für Finanzen betreiffend Durchführung der Gemeinnützig-
keitsverordnung VO. eptember 1949 ay. 1949, SE emM V
(steuerlich nschadliche Nebenzwecke) ausgeführt, daß nicht als Verleizung des
Grundsatzes der Unmitftelbarkei anzusehen 1St, WenNnn 1ine Körperschaft anderen
Personen, nternehmen der Einrichtungen Arbeitskräfte ZT Verfügung stellt, die

gemeinnützigen, mildtätigen der irchlichen Z wecken verwendet werden
(Z Schwesterngestellung). Na:  D Plückebaum-Malitzky, Umsatzsteuergesetz
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Mehrwertisteuer), Kommentar, Aufl., Z 3106, 1äßt die Verwaltungsprax1s D
die Schwesterngestellung Steuerfreiheit nach NrT. UStIG 1951
Der ena ist der gleichen Au{ffassung. Denn durch die Gestellung der Schwestern
ist C5S, SOweit die ntgelte QaiUr ınier den VO  5 Erwerbsunternehmen verlangien
Entigelten zurückbleiben, den Heimen möÖglich, 1M Rahmen der Gemeinnützigkeit
billiger WITrts:  aiten Der el erzlielte Nutzen der Allgemeinheıit Der
ena ist ferner der nsich(t, daß aml auch dem Sinn un weck des Nr.
USIiG 1951 entsprochen WwIrd. Kur die Befreiung splielt nämlich der Gesichtspunkt
1Ne maßgebliche (0}  e daß bel gemeinnützigen Unternehmen d1e Tätigkeit nicht

des Tätigwerdens wiıillen ges:  1e  'g sondern des Leistungsempfängers wil-
len er „Gottes ıllen‘), Was 1ın einem unmıittelbaren Widerspruch dem
Überwälzungsprinzip des Geseftfzes STE
Daraus hat Popitz (vgl Umsatzsteuergesetz, Aufl., 612) {Ur das damaliıge
echt den SCZOSECN,; dalß nicht das Unternehmen als solches befreit se1ın
kann, Ssondern daß 1U äauf die Leistungen abzustellen 1st, mi1t denen unmıttelbar
der ewollte utzen gestiftet WwIrd.
Fuür das USiIG 1951 omMmMm diese Au{ffassung 1M Gesetzeswortlaut des NrT.
USIG selbhst Ausdruck, der hins!]:  ich der msatzsteuerfreiheit auf die L,e1-
iungen un nicht auf die des Unternehmens w1ıe S Nr StG 1926 Ste.
ntier diesen mstanden S1e. der ena auch die Voraussetzung der Unmittelbar-
keit 1M Sinne des Nr. SiG 1951 dann als gewahrt . WE die Steuer-
ige ihre chwestiern einer gemeinnützıgen Einrichtung geste. un über
diese ihren satzungsmäßigen weck erfüllt.

Das hat n der VO.  - ihm veriretenen anderen Rechtsauffassungen keine
Feststellungen darüber getroffen, OD die VO. Bisch6{il:  en Stuhl unterhaltenen
Heime als gemeinnützig anerkannt S1Nd. Die Feststellungen S1ind noch nachzuho-
len. Soweit die Heime gemeinnützig sind, 1st d1e Gestellung VO:  5 chwestern für
den Betrieb dieser Heime als nach Nr UStIG 1951 steuerbe{fireite e1ISTUN:
anzusehen.
Es wird ferner festzustellen se1ın, OD die Steuerpfli  ilge ezügli: ihrer Le1istun-
gen (Schwesterngestellun: die Voraussetzung des 43 Abs NT. 1951
erfüllt. Die Steuerpflichtige hat hierzu 1mM Schriftsatz VO. 20 S 1964 USge-
ührt, daß die Ordensabgaben untier den vergleichbaren Entgelten für glel|  -
artıge Tätigkeit VO  5 ichtordensmitgliedern liegen. Das wird CQdlese Behaup-
tung noch überprüfen en.

Ordinariats-Bürodienst
Bel der Gestellung VOon chwestern für den Ordinariatsbürodiens hat das die
Steuerifreihe!l Aaus dem EBa verneint, weiıl die ständige Beschäftigung VO:  5 Ar-
beitskräften einer öffentlich-rechtlichen Körpers  aft bel einer anderen fur deren
uIfigaben nıiıcht als Amtshilfe bel USUDUN.: öffentli:  er ewalt angesehen werden
kann.
e1 geht das zutreffend davon aus, daß die Tätigkeit des Bischo{il:i  en Or-
dinariats als (kirchen-)hoheitliche Tätigkeit anzusehen ist. Das verkennt Der
den Begri{ff der Amtitshil{fe. Der ena hat 1M Trteil 213/65 VO. Dezember
19638 (BFH 9 9 JJO, IL 1969, 280) die Au{ffassung VO:  ®} Mangoldt-Klein, Das
Bonner Grundgesetz 1964, Art. 35 Anm. abgelehnt, daß keine behörd-
liche Beistandsleistung vorliegen SO.  e,; wenn die Hilfeleistung der ın Anspruch
genommMenen Behörde verstärkt 1SL, daß diese icht fUr den Einzelfall, sondern
Von vornhereın die Stelle der ersuchenden Behörde IA
Die Ents  eidung verweist autf die Rechtsprechung des Senats, wonach 1n Fällen
staändiger Übernahme VO.  - TDelten urch Körperschaften fUr andere Örper-
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chaften Beistandsleistungen angenNOoMMeEN worden SiNd vgl Urteile 131/62
VO DL 1965, BFE  an Z 263, ON 19695, 339 Übernahme VO:  5 Uurotech-
nischen Hilfsarbeiten Datenverarbeitung durch Hollerithmaschinen;
VO: Julı 1967, BFE  a 69, 164, 111 196 57062 Beistandsleistung durch 1N€e
Rundfunkanstalt gegenüber einer anderen 1n Erfullung öffent!lı  er Au{fgaben)
Der ena ra keine edenken, auch eigene Büroarbeiten der Steuerpflichtigen
selbst, sSe1 C5S, daß S1Ee ihr aufgrun' staatlicher Anordnung auferlegt SINd, sSe1 CS,
daß sS1e AaUsSs innerbetrieblichen Gründen notwendig Sind, als amtlıche Tätigkeit
beurteilen. Es 1ST der Steuerpflichtigen als öffentlich-rechtlichen Körperscha{it, _
weit nicht geboten 1St, jedenfalls eigentümlich un vorbehalten, daßlß S1e die
büromäßige Bearbeitung ihren nach außen ın Erscheinung tretenden Hand-
lungen selbst vornimmt (vgl BFH-Entscheidung 131/62 VO PCL 1969,

Der Beistand Büroarbeiten für 1ne andere öffentlich-rech  iche Kor-
perscha stellt SA USUDUN: hoheitli  er Gewalt durch die Steuerpflı  t.ıge
dar. Diese Leistungen 1nd er gleichfalls steuert{frel.

Die Vorents  eidung War unter diesen mständen aufzuheben un! die Sache
das ZU anderweitigen Verhandlung un! Entscheidung zurückzuverweisen
(S 126 ADs. GO) Die Kostentscheidung War gemä 143 Abs EG  © dem

überiragen
Die Steuerpflichtige hat auft MUN: Verhandlung nicht verzichtiet De  3 ena
erschien zweckmäßig, einen Vorbescheld erlassen S 0 ADSs ın Verbindung
mit 121 GO)

Kommentar

Im Urteil ıwird ber drei Tatbestände entschieden, die jeweils eigenständig abgehan-
delt werden. Diıese reifache Entscheidungsfindung des BFEH un die jeweiligen Be-
gründungen dazu sind (019)}  - weittragender Bedeutung, zumal 1m e1l 1) umfängliches
Material aufgearbeitet wurde.

a)Zu el d der Entscheidungsbegründung:
Das Kloster wurde ım Zuge der Säkularisation aufgelöst un staatlicherseits 1826
wieder hergestellt, Un WOUT mi1t der ausdrücklichen Zielsetzung, dem Unterricht
un der Erziehung der weiblichen Jugend ıwWidmen. Diese Zielsetzung mu ß gleich-
zeit1g als staatliche Auflage verstanden werden, mi1t der ZU eıl och heute zültige
Verpflichtungen verknüpft wurden. Diesem steht nicht entfgegen, daß mittlerweile das
Schulwesen sehr weitgehend eine staatliche Veranstaltung geworden 1St, uch WETLTL

der Staat nach dem Grundgesetz kein Schulmonopol hesitzt. In den kirchenrechtlichen
Konstitutionen der Ordensgemeinschaft AUS den Jahren TOTLG, 1909 UN| 1935 spiegelt
sıch das 182606 “O Staat auferlegte Ordensziel wieder, und TWar zuletzt ın dem Satz
„besonderer Zweck ıst die christliche Erziehung der Jugend, besonders der weiblichen,
ıIn allen ihren Formen“”.
Die Ordensgemeinschaft 1st his 1962 ın allen staatlichen Bereichen als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts anerkannt un uch behandelt worden. Erst hei der
Veranlagung ZUYT Umsatzsteuer für die Jahre 1961 un 1962 stellte sich das Finanzamt
auf den Standpunkt, die Kongregatıion se1 keine KoOöR Damıit Wr hbereits die Kern-
frage angesprochen: Wenn einer Ordensgemeinschaft nach altem Landesrecht U: Eıin-
führung des BGB der nach dem Reichs- bzw Landesrecht 007 1918 Jjene Rechtsquali-
fikation zuerkannt ıworden ist, die Ma  - heute KöR nennt, der wWenn nach 19156 der
nach 1949 aufgrund der damaligen Weıimarer Reichsverfassung der des heutigen
Grundgesetzes hbzw aufgrund der entsprechenden Länder-Verfassungen UNSETE (52-
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meinschaften die Rechte e1Iner KöR erhielten, kann dann eine Behörde, ın diesem
konkreten Falle das Finanzamt, Iun, als Ware die Ordensgemeinschaft keine KöR?
Wır mussen diese Problematik och zuspıitzen un können weıter fragen: Wenn e1n
Gericht der Finanzgerichtsbarkeit verneint, daß die infragekommende Ordensgemein-
schaft keine KOr 1St, welche Auswirkungen häatte eine solche Entscheidung für die
deren Rechtsbereiche? Denn INÜU wird kaum die Hypothese nachvollziehen können,
die Rechtspersönlichkeit se1 als Steuerpflichtiger für den Steuerbereich nıicht als KöR

behandeln, uch wenn ihr iın anderen Rechtsbereichen diese Rechtsqualifikation
nıicht stritt1ig zgemacht WIird,.
JTedoch hat der BFEH klar un eindeutigz entschieden, daß geistlichen Genossenschaften,
denen die zuständige Behörde Jene Rechte verliehen hat, die heute unter dem Begriff
der KöR subsumiert werden, uch umsatzsteuerlich als solche behandeln sSind.
Das Urteil eirD allerdings NÜr einen Tatbestand, der unfer das Umsatzsteuergesetz
1951 fällt. Da ber hei der ausgezeichneten Arbeit des BEH dem Urteilstenor grund-
sätzlich Bedeutung zukommt, mu f Ma gnl daß dieses Urteil uch für das 5tG
(Mehrwertsteuergesetz), Ww1ie überhaupt für den gesamten steuerlichen Bereich gilt. Der
Kernsatz dieses Urteils WwWare also, daß ıne Ordensgemeinschaft, die nachweisen kann,
daß S1e Körperschaft des öffentlichen Rechts 1st, auch steuerlich als solche behandelt
werden mufß
Staatskirchenrechtlich ıst allerdings die Auffassung des BFH 0O Bedeutung, daß
Orden, die KöR sind, nicht untifer die Bestimmungen des Art 1244 In Verbindung
mi1t Art L37 der Weim. Verfassung fallen, sondern daß S1e ihre Rechtsgarantie TLUT aAU.
dem Reichskonkordat der UU den Länderkonkordaten ableiten können. Dem Art. 124
der Weim. Verfassung entspricht Art. Diese Rechtsauffassung des BFEFH ann
jedenfalls nicht unwidersprochen hingenommen werden. Denn nach dem Kirchenrecht
siınd Ordensgemeinschaften keineswegs kirchliche Vereine, sondern eil- bzw Glied-
körperschaften der kath Kirche. Wır möchten 1er 11LUTr auf die Problemstellung auf-
merksam machen (vgl 1969, Seıite 289 fl und 1972, Seıte 181 ( die noch
aufzuarbeiten gilt
Zukünftig wird IMa hei den Satzungen der Konstitutionen der geistlichen Genossen-
schaften, die irgendwann den Status einer KöR erhielten, darauf achten mMmUÜSSen, daß
das satzungsgemäße Ziel, m1LE dem die Anerkennung als KöR verknüpft wurde, auch
weiterhin erhalten bleibt. Dabei bestehen keine Bedenken, alte der „fromme” Formu-
lierungen ın zeitgerechter Sprache NEeu auszudrücken.

b) Zu eıl 0 der EmtSCHETLAMN C:
Hier hat der BFEFH offengelassen, ob die wohlfahrtspflegerisch-erzieherischen Tätigkeiten
der Kongregation, INSOWwWeLlt S1e KöR ist, nicht hereits durch die Satzung dieser Ordens-
gemeinschaft als KöR abgedeckt 1st. Vielmehr ıst der BFH ıIn diesem Falle rein PTWZ=
matisch VOTSESANSZE und hat lediglich geprüft, ob die Voraussetzungen des
Nr. StG 1951 vorliegen. Deshalb wird notwendig sein, daß geistliche ( en0S-
senschaften, die KöR sSind, die Zielvorgabe ihrer Satzungen dahıin überprüfen,
ob dadurch noch der Gesamttätigkeitsbereich als uUunter den Begriff „Körperschaft
des öÖffentlichen Rechts” fallend abgedeckt Ist Das gleiche Postulat gilt sowochl auch
für die kirchenrechtlichen Konstitutionen, W1eE uch für die Satzungen der zivilrecht-
lichen Hilfsgesellschaften aller anderen Ordensgenossenschaften. Man mu ß darauf
achten, daß heide Bereiche umfassend vDO 1el her formuliert sind, daß alle ‚Da-
tigkeitsbereiche uUunfer steuerrechtlichen Aspekten gedeckt Sind.
Dieser Urteilsteil ıst grundsätzlicher atur, errı alle Ordensgemeinschaften,
gleich ob S1e KöR sind der NUr eine unselbständige Hilfsgesellschaft als Rechtsträger
besitzen. Zusammenfassend kann Ma  - folgende, für die Praxıs bedeutsame Richtsätze
formulieren:

314



1. Die Satzung der Kongregatıon, wenigstens aber die der unselbständigen Hilfs-
gesellschaft, mu uch den wohlfahrtspflegerischen Tätigkeitsbereich noll inhaltlich
abdecken.
Die Mutterhaus- der Ordensabgaben Jür die Tätigkeit der betreffenden Ordens-
mitglieder muß uUuntifer den Tariflöhnen liegen, die für gleichartige Tätigkeiten v“O

Laien/Angestellten bezahlt werden. amı ıst auf dem steuerlichen Sektor hereits
e1ine Vorentscheidung hinsichtlich der Frage gefallen, ob für UNSere Mitglieder ın G e-
stellungs- der Mutterhausverträgen 1ne tarifgerechte Bezahlung verlangt WEer-

den ann (vgl. Fehringer, Ordensleben in den Sozialstrukturen der Gegenwart,
1977%, Seıte 254 f

Die Unmittelbarkeit der gemeinnützigen Betatıgung der abgestellten Ordensmit-
lieder ıst nicht auf die Institution beziehen, sondern auf die mittelbar über
die Institution betreuenden Personen. Damıiıt hat Gem.VO eine sachgerechte
Interpretation erfahren. Denn Untfer heutigen Verhältnissen kann 1iıne unmittelbare
gemeinnütziıge Betätigung der Ordensmitglieder oft NUr mittelbar durch einen
Mutterhausvertrag ber andere Institutionen ausgeübt werden. In der Sprache des
Gerichtes heißt das „Beı gemeinnützigen Unternehmen geschieht die Tätigkeit
nıicht des Tätigwerdens willen, sondern des Leistungsempfängers willen”,
deshalb ıst die 17NM 5StG 1090571 ausgesprochene Befreiung nicht auf das Unter-
nehmen als solches beziehen, sondern NuUur „auf die Leistungen, mi1t denen
mittelbar der zewollte utzen gestiftet wird“”.

6 Zu eil 37°) der Urteilsbegründung:
Dieser Entscheidungsteil eirı ausschließlich Ordensgemeinschaften, die KöR Sind.
Der Begriff der Amtshilfe zwischen einer solchen Ordensgemeinschaft und einem
z B Generalvikariat, der 1er definiert wird, hat dadurch praktischer Bedeutung
verloren, weil nach dem Mehrwertsteuergesetz 1ine derartige Betätigung durch (Ir=
densmitglieder e1iner Ordensgemeinschaft, die KöR ıst, gSeEmM. Abs StG 1967 ım
erständnis des vorliegenden Urteils keinen umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaustausch
beinhaltet.

d) Man kann sich darüber streıten, oh dieses Urteil einen partikulären der einen
generellen Tenor beinhaltet. Wenn INa  - 0UÜO  - eıl 2) der Urteilsbegründung einmal
absieht, exıstiert Iso die Frage, ob dieses Urteil für alle Ordensgemeinschaften der
NUr für diejenigen gilt, die KöR sind. Das Gericht hatte zundchst 0O  - der Fragestel-
lung her ıne partikuläre rage beantworten, ob nämlich die satzungsgemäfße
Tätigkeit (979}  - Ordensgemeinschaften, die KOR sind, hoheitlicher Natur ıst. Dieses
mußte aufgrund der vielfältig vorgefiragenen Beweisformen bejaht werden. Das Urteil
hat ber darüber hinaus un jetz muß eil 2 der Urteilsbegründung mi1t einbe-
M werden generelle Bedeutung, und ‚WT ın dem Sinne, daß alle Mutterhaus-
un Ordensabgaben für die Tätigkeit vOo Ordensmitgliedern bei den Ordensgemein-
schaften umsatzsteuerfrei sind, wenn die betreffenden Ordensgemeinschaften als -
meinnütz1ig ım Sınne der GemVO anerkannt Sind. Im Urteil ıst klar vV'o  $ den Le1i-
stungen ım Rahmen der freien Wohlfahrtspflege zem Nr. 5tG 1951 die Rede,
die gzemeinnützigen, mildtätigen der kirchlichen 7Zwecken dienen. Das sind N
die Schlüsselbegriffe, die sıch iın den SS des Steueranpassungsgesetzes DO
16. 1934 wiederfinden. Von hier her gesehen kann IMNMA  S rechtens die Frage stellen,
ob damıit alle Umsatzsteuerprobleme der geistlichen Genossenschaften gelöst sSind.
ber Nr. StG spricht eindeutig v“Oo  - Leistungen der amtlich anerkannten
Verbände der freien Wohlfahrtspflege USTW, Zu den Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege zählt der Deutsche Caritas-Verband ın Freiburg. Aber viele Ordensge-
meinschaften dienen ausschließlich kirchlichen un anderen gemeinnützigen
Zwecken. Ihnen 1st damit verwehrt, Mitglied des Deutschen Caritas-Verbandes
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werden, weil dessen Satzungen nNnur e1INe Mitgliedschaft zulassen, WEenn die betreffende
Ordensgemeinschaft hauptsächlich sozial-caritative Un wohlfahrtspflegerische Zwecke
wahrnimmt.
Interessanterwe1ıse bemißt das Bundesministerium für Wirtschaft Un Fıiınanzen dem
vorliegenden BEH-Urteil generelle Wirkungen ( E/IV 349 7130) Denn ın
dem Entwurf des Umsatzsteuer-AÄnderungsgesetzes (Bundestags-Drucksache VI/2817)
hatte die Bundesregierung den gesetzgebenden Körperschaften hereits vorgeschlagen,
die Steuerbefreiungen des 5tG auf folgende Leistungen uszudehnen.

” Die Gestellung DO Mitgliedern geistlicher Genossenschaften Un Ange-
hörigen DO Mutterhäusern für gemeinnützige, mildtätige der kirchliche
Zwecke.“”

Wenn dieser ext Gesetzeskraft erlangen würde, dann Wwaren alle Umsatzsteuer-
probleme der geistlichen Genossenschaften gelöst. 7Zieht ber das Bundesministerium
für Wirtschaft und Finanzen die UTLS betreffende Vorlage zurück, ann hleibt ach
W1Ee 0“OT die rage offen, ob der Basıs, näamlıch hei den Finanzamtern das BEH-
Urteil v“O 10971 hne weıteres umfassend interpretiert wird, Wwı1ıe der
Rechtsauffassung des genannten Bundesministeriums entspricht.
Bezüglich der Interpretation dieses Urteils stehen sıch nıcht Wel Rechtsauffassungen
gegenüber, ausschlaggebend siınd 1er die Bedenken der Praktiker, die 17M Hinblick
auf die umsatzsteuerliche Veranlagung der Finanzamter iıhre Bedenken anmelden.
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